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DAS
Bundesrat antwortet GDP-Frauen

Zw/7? Frww£/?/o/z«-&0/7/7?T:f /'/? der
GDP verôj^e/77//c7?e/7 wir m dieser
«D/itei/'ora»-A'«»îH!f/" et'«en Ar/t-
£e/ v<9/7 £77Aw 7/C/7/7 zw/* Ä7a#e der
G£>P-Frai«'tt gegen (Are Gewer£-
sc/ta/t. /« d/esem Artige/ t'.rt dte Rede
V(9/7 ei/te/71 Mtf/7//e.S7 ZW/ZÛ/îdert des
Z?7//7de.V/Y77e.9, dtfS V7>/7 2000 Me/?-
5"c*/?<?/7 wi/erzeic/z/ie? wurde.
/Vac/iste/tend drucken wir den
Wort/awt d/eses Mant/estes sowie
die Antwort des Bundesrates dazit
aß.

Manifest an die Herren Bundesrä-
te, Bundeshaus, 3000 Bern

Januar 1990

Sehr geehrte Herren Bundesräte

Wann haben Sie das letztemal mit
Fr. 2200.- brutto im Monat gelebt?
Neun Jahre nach der Gleichstellung
von Frau und Mann in der Bundes-

Verfassung fordern die Gewerk-
schaft Druck und Papier (GDP) und
die Schweizerische Graphische
Gewerkschaft (SGG) vorn Unter-
nehmerverband der Buchbinderei-
branche, dem Verein der Buchbin-
dereien der Schweiz (VBS), die

Lohngleichheit der Hilfsarbeiterin-
nen auf der Ebene des Minimalloh-
nes. Verlangt wird, dass den Frauen
im Gesamtarbeitsvertrag, wie bis-
her schon den Männern, anstelle von
skandalösen Fr. 2200 - das so noch
bescheidene Minimum von Fr.
2650.- pro Monat garantiert wird.
Der VBS verweigert diese Gleich-
Stellung, obwohl Frauen und
Männer auf der untersten Qualifika-
tionsstufe gleichwertige Arbeit
verrichten. Dies ist eine offensicht-
liehe Verletzung des Bundesverfas-
sungsartikels 4. Gleichzeitig wird
damit bewusst Elend geschürt und
nackte Ausbeutung betrieben.
Sie, sehr geehrte Herren Bundesrä-
te, wissen wie wir, dass die
Lebenskosten in diesem Land hoch
sind, die Mieten horrend und dass

die Teuerung von Monat zu Monat
anzieht. Frauen werden hier nicht
nur um ihren Verfassungsanspruch
betrogen. Obwohl von frühmorgens
bis abends im Dienste des Betriebs,
werden sie gezwungen, bei den
Sozialämtern und anderen Stellen

um Almosen zu betteln und so auf
beschämende Weise entwürdigt.

Die Haltung des VBS widerspiegelt
abgebrühtes Unternehmertum, das

sich einen Deut um die Bundesver-
fassung kümmert und sich zudem

vom Staat über die Hintertüre
subventionieren lässt - denn was ist
es anderes als eine indirekte Be-
triebssubvention, wenn Frauen den

unterschlagenen Lohnanteil bei der
staatlichen Sozialfürsorge einholen
müssen!
Ihre Aufgabe, sehr geehrte Herren
Bundesräte, ist es, für das Wohl der
Menschen in diesem Land zu

sorgen. Wir erwarten von Ihnen eine
sofortige Intervention beim VBS,
Monbijoustrasse 14,3011 Bern, und

umgehende Massnahmen, die den
betroffenen Frauen und ihren Kin-
dem konkret nützen. Denn sicher
gehen Sie mit uns einig: Wenn
solche Zustände wissentlich tole-
riert werden, entlarven sich Demo-
kratie und Rechtsstaat einmal mehr
als plumpes Scheintheater.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der Bundesrat der Schweizeri-
sehen Eidgenossenschaft

Vorsteher des eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements

an die Nationale GDP-Frauen-
kommission,

Postfach 2712, 3001 Bern
Bern, den 29. Juni 1990

Sehr geehrte Damen

Der Bundesrat hat Ihr Manifest vom
8. März 1990 erhalten und mit
Interesse zur Kenntnis genommen.
Im Namen des Bundesrates möchte
ich dazu wie folgt Stellung nehmen:
Es ist unannehmbar und wider-
spricht Artikel 4 Absatz 2 der

Bundesverfassung (B V), für Frauen
und Männer, die eine gleiche oder
gleichwertige Arbeit verrichten,
einen unterschiedlichen Lohn fest-
zusetzen. Angesichts der grossen
Zahl von Frauen, die heute alleiner-
ziehend sind oder sich zu einem

massgebenden Teil an den Haus-
haltkosten beteiligen, sind die sozia-
len Auswirkungen von solchen

Ungleichheiten nicht zu übersehen,

vor allem im Bereich der niedrigen
Löhne.

Das Prinzip der Lohngleichheit
zwischen Männern und Frauen ist

zwingend und erlaubt keine Ab-
weichungen, zumal seit der Annah-
me des Verfassungsartikels fast
zehn Jahre verstrichen sind. Unter-
Scheidungen nach Geschlecht inner-
halb gleicher Lohnkategorien und

Arbeitsplatzgruppen sind unzuläs-

sig und deshalb nach Artikel 4

Absatz 2 BV nichtig. Wenn bei der

Festsetzung eines Minimallohnes
von Fr. 2200.- für Frauen und von
Fr. 2684.- für Männer innerhalb
gleicher Lohnkategorien und Ar-
beitsplatzgruppen als einziges Un-
terscheidungskriterium das Ge-
schlecht massgebend ist, muss darin
ein erster Anhaltspunkt für eine Ver-
letzung des Lohngleichheitsan-
Spruchs der Verfassung erblickt
werden. Das Vorhandensein einer

Diskriminierung wird stillschwei-
gend ebenfalls bestätigt, wenn
vorgesehen ist, die Lohngleichheit
in Stufen zu erreichen, womit zu
verstehen gegeben wird, dass die
Frauenarbeit mit der Männerarbeit
gleichwertig ist. Zwar sieht der Ge-

samtarbeitsvertrag auch vor, dass

eine Arbeiterin, die eine gleichwer-
tige Arbeit wie ein Arbeiter ver-
richtet, Anspruch auf den Mindest-
lohn eines Arbeiters hat. Eine solche

Bestimmung aber, die nur subsidiär
wirkt und Schwierigkeiten in der
Anwendung mit sich bringt, kann
den diskriminatorischen Charakter
der Mindestlohn-Bestimmung nicht
heilen und lässt zumindest Doppel-
deutigkeiten aufkommen.
Das Recht auf gleichen Lohn ist auf
privatrechtliche Beziehungen di-
rekt anwendbar und kann vor dem
Zivilrichter eingeklagt werden. So
kann eine Arbeiterin, die durch die

Anwendung eines Artikel 4 Absatz
2 BV widersprechenden Gesamtar-

beitsvertrags geschädigt ist, sich an

den Zivilrichter wenden und Geld-
leistungen verlangen. Die Gewerk-
schaft ihrerseits ist zur Klage gegen
den ArbeitgeberaufFeststellung der

Nichtigkeit legitimiert, soweit ihre
Mitglieder auch klageberechtigt
sind - das Bundesgericht gibt der
Gewerkschaft jedoch kein Recht,
Geldleistungen zu verlangen.
Der Staat ist hingegen weder er-
mächtigt, in die Verhandlungen um
einen Gesamtarbeitsvertrag, noch in
dessen Anwendung einzugreifen.
Der Abschluss eines Gesamtarbeits-

Vertrages entspringt dem Prinzip der
Privatautonomie, einem Grundprin-

zip in den Arbeitsbeziehungen und
im Berufsleben der Schweiz, das

von den Sozialpartnern selber hoch-

gehalten wird. Es ist somit in erster
Linie Aufgabe der Sozialpartner,
die Unterzeichnung eines der Ver-
fassung widersprechenden Gesamt-

arbeitsvertrages abzulehnen, oder-
wie Sie es gemacht haben - ihn
anzufechten.
Der Staat muss dagegen aktiv
werden, wenn von allen Unterzeich-
nern eines Gesamtarbeitsvertrages
dessen Allgemeinverbindlicherklä-
rung verlangt wird. Er muss dabei

die Ausdehnung des Anwendungs-
bereichs eines Gesamtarbeitsvertra-

ges ablehnen, der Artikel 4 Absatz 2

BV widerspricht. Beim Gesamtar-

beitsvertrag für das Buchbinderge-
werbe wurde indessen kein solcher

Antrag gestellt. Ebenso müsste der
Staat auf der Übereinstimmung des

Vertrags mit der Verfassung be-

harren, wenn die Parteien eine

Vermittlung durch die eidgenössi-
sehe, resp. die kantonale Einigungs-
stelle wünschten.
Aus den erwähnten Gründen kann

der Bundesrat nicht direkt bei den

Vertragsparteien intervenieren, aber

er hofft, dass die Sozialpartner unter

Achtung der Bundesverfassung die

Lohngleichheit zwischen Mann und

Frau vollumfänglich verwirklichen,
ohne Frist und unter Beseitigung
aller Doppeldeutigkeiten.
Der Bundesrat seinerseits setzt sich

dafürein.die im Bericht der Arbeits-

gruppe «Lohngleichheit für Mann
und Frau» vom Oktober 1988 vor-
geschlagenen Massnahmen zu kon-
kretisieren. Solche Massnahmen
sollten vor allem die Rechtsaus-

Übung bei Lohngleichheitsstreitig-
keiten erleichtern. Sie werden je-
doch nichts an der ursprünglichen
Rolle der Sozialpartner bei der

Verwirklichung der Lohngleichheit
ändern.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Arnold Koller, Bundespräsident
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SGII-Konpsspapicre

D/e /7öcÄ/ö/^ew^/e/i 7>AY<? S/Z/C/ <://>

am SGß-Ko/tg/'ess m 7//te/7a£e/t

ram /8. 6/720. Ofe/ßi?/' /990 vo/?e-
fe?te/t «/«/ a»/ Grand von A//à7id<?-

/'i//7£.V- 7//?c/ £/*£0/7ZH/7£Stf/7/rage/7

der ATo//e?mn£7? ßere/'n/'?ten Sr/nte-

g/epap/ere zu pos/7/'ven AL/zonen
und z/teZ,o/tn?/e/'c7t/te/7. ße/de Texte

zusammen wurden unter Tratoan-
dum 9, ßosd/ve A/rdonen zur
G/é7C/wte//w/7£ Vtf/7 F/YZM W/7C/ A/tf/7/7,

«ßeßande/r».
G/e/c7ïZ£/7/g /?e/?fl/?6fe/te der AT//7-

grass aucß d/e Anteäge 76 ß/'s 23.

Anten,? /6: ScAaj/nng e/ner SGß-
ßeicAwerdeite//e /ür CAaneen-

?/e/c AAeA de/' Trauen.
7ro/z der//7terve/7ftö/7 c/c.v Präs/de/7-

ten de/' GDß (GewerA.çcAa// DrucA
i//7c/ Ftf/der) - der w/7 dew ejcem-

p/a/m'Aen fie/spiel voraus??/// und
sez/7e/7 A7?//eg//7/7e/7 de/7 Weg /i/c/rf
z'/Aer e/'ne ?eweraeAa/te/nterne ße-
icAwerdeiteZ/e, sondern üAer d/'e

^«rger//77?e/7 GericA/e zw/" DwrcA-

se/zun? /'A/'e/' se/As/vers?dndA'cAen
n/?d ww de/• Gew/tek// zw sc7zw7-

zenden /nteressen zumute/ verg/. S.

20 d/eser M/n/n/e/'j - wurde d/'ese/'

Anten? de/' T/'a//e//Aomn//'ss/'on zur
ß/'A/un? en/?e?en?enom/nen.
An?enommen wurden d/'e An/rä?e
77 und 78 üAe/' den ScAu/z vor
sexueßer ße/ds//'?u//? am A/ Ae/7s-

p/w/Z W/7C/ /4/77/Y7g 22 ZW/77 F/"WW(?/7-

s/re/Aam 74. du///'7997 fv?/. Ard'Ae/

von A7ar?r/7 Me/'e/' m d/'ese/'

yVwww^r).

Lohngleichheit
G/e/cAer LoAn /ür ?Ze/'cAwe/7/'?e
ArAe/7 - £/'ne ?ewerAscAa//A'cAe
S/rate?/'e zur LoAn?/e/'eAAe/7 von
Frau und Mann

Zwischen der Lohn- und Gehaltser-

hebung des BIGA vom Oktober
1982 (der ersten, auf die sich die
Annahme des Gleichheitsartikels
der Bundesverfassung, Art. 4 Abs.
2, hätte auswirken können) und der
im Oktober 1988 publizierten blie-
ben die Fortschritte in Richtung
Lohngleichheit zwischen Frau und
Mann, vor allem was die Arbeiterin-
nen-Löhne anbelangt, völlig unge-
nügend, um nicht zu sagen in-
existent.
Auch wenn die blosse Gegenüber-
Stellung globaler Zahlen (alle er-
hobenen Löhne der gelernten bzw.
der an- und ungelernten Frauen und
Männer im Werkstattbereich samt-
licher Wirtschaftszweige) gewiss
nicht über alle Kritik erhaben ist -
weil dabei teilweise nicht voll
Vergleichbares verglichen wird -,

beweisen die folgenden Tatsachen
dennoch klar die fehlenden Anstren-

gungen «der Wirtschaft» für die

Verwirklichung des Verfassungs-
auftragest

Die Differenz zwischen den
Löhnen der an- und ungelernten
Männer und Frauen ging lediglich
von 30,05% 1982) auf 29,7% eines
durchschnittlichen Männerlohnes
zurück;

bei den gelernten Frauen beträgt
das Lohnmanko 1988 wie 1982

30,2% des Durchschnittslohns

gelernter Männer.

gelernte Frauen verdienen im
Durchschnitt 1988 immer noch
18,5% (1982: 18,9%) weniger als

an- und ungelernte Männer.
1986 setzte das EJPD eine Arbeits-

gruppe aus Vertreterinnen der Ar-
beitnehmer, Arbeitgeber, Verwal-
tung und Wissenschaft ein. Diese

untersuchte, wie sich die Konkreti-
sierung der Lohngleichheit zwi-
sehen Frau und Mann und der Abbau

von Diskriminierungen auf gesetz-
lichem Wege wie auch über die

Gesamtarbeitsverträge durchsetzen
lassen und stellte fest, was der

Gesetzgeber und die Behörden in

dieser Richtung unternehmen sol-
len.

Der SGB unterstützt die Schlussfol-

gerungen des Ende 1988 veröffent-
lichten Berichts der Arbeitsgruppe
und verlangt energisch dessen

Umsetzung, die schon viel zu lange
auf sich warten lässt.

1. Ein gesetzlicher Rahmen für die

Konkretisierung der Lohngleich-
heit von Frau und Mann ist
unerlässlich. Gesetzlicher Rege-

lung bedarf vordringlich die

Erleichterung des Zugangs zu den

Gerichten, das Kündigungsverbot
und die Umkehr der Beweislast für
die auf Lohngleichheit klagende
Person sowie das Verbandsklage-
recht für die Gewerkschaften.
Ferner ist ein umfassendes Dis-
kriminierungsverbot am Arbeits-
platz zu erlassen, umfassend Schutz
der persönlichen Integrität, Stellen-
ausschreibung, Stellenzuteilung,
Beförderung, Aus- und Weiterbil-
dung, Entlassung, Gewerkschafts-
beitritt.
Der SGB fordert Bundesrat und

eidgenössische Räte auf, unverzüg-
lieh tätig zu werden und nicht die

Verhandlungen über den Beitritt der
Schweiz zum Europäischen Wirt-
schaftsraum EWR abzuwarten, um

nötigenfalls erst auf Druck des

Auslandes das längst fällige Gesetz

für die Gleichstellung zu erlassen.

Am 14. Juni 1991 jährt sich zum
10. Mal die Abstimmung Uber den

Verfassungsartikel für gleiche
Rechte. Sollte bis zu diesem Datum
keine gesetzliche Regelung auf eid-
genössischer Ebene in Sicht sein, so

erwägt der SGB, zusammen mit
weiteren fortschrittlich gesinnten
Kreisen und insbesondere den

Frauenorganisationen eine Initiati-
ve zu lancieren, welche die gesetz-
liehen Erfordernisse auf Verfas-
sungsebene verwirklicht.
Gesamtarbeitsverträge sind wichti-
ge Instrumente zur Konkretisierung
der Lohngleichheit und müssen da-

zu eingesetzt werden; die Arbeitge-
ber müssen ihrer Pflicht nachkom-

men, die Verfassung einzuhalten.
Aufgewerkschaftlicher Ebene muss

zum Ausdruck kommen, dass die
Verbände der Verwirklichung der

Lohngleichheit zwischen Frau und
Mann Priorität beimessen. Dabei
sollen die folgenden Leitlinien
gelten:
2. Der Grundsatz der Lohngleich-
heit ist im Gesamtarbeitsvertrag
(normativer Teil) zu verankern und
damit zum Gegenstand der vertrag-
liehen Schiedsgerichtsbarkeit zu
machen.
Das könnte z.B. wie folgt formuliert
werden:
«Die Parteien anerkennen den
Grundsatz der Lohngleichheit zwi-
sehen Männern und Frauen, wie er in
Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung
festgelegt ist («Mann und Frau
haben Anspruch auf gleichen Lohn
für gleichwertige Arbeit»), und

verpflichten sich, diesen in allen
Arbeitsbeziehungen strikte einzu-
halten.»

Klagen wegen Verletzung dieses
Grundsatzes sollen bei einer pari-
tätisch zusammengesetzten Kom-
mission des Betriebes oder der
Branche erhoben werden können,
doch muss auch die Anrufung einer
staatlichen Instanz (Schlichtungs-
stelle, ordentliches Gericht) mög-
lieh sein.
Der Schiedsgerichtbarkeit sind
sämtliche Lohnansätze, Zulagen,
Prämien usw. zu unterstellen, sofern
sie im GAV festgelegt sind.
Im GAV ist ein Kündigungsverbot
für Frauen festzuschreiben, die we-
gen Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes klagen.
3. Weder in GAV-Bestimmungen,
noch in anderen vertraglichen
Abmachungen dürfen direkt oder
indirekt diskriminierende Lohn-
oder Funktionsgruppen beibehalten
werden. Dadurch würde Art. 4 Abs.
2 BV verletzt.
Die versteckte Diskriminierung
durch segregierte Lohngruppen
muss bekämpft werden. Deren Ab-
bau und schliessliche Beseitigung
ist als Teil einer globalen Stategie
zur Hebung der Niedriglöhne zu
betrachten. Gerade Frauenlöhne

werden oft so tief angesetzt, dass

sie nicht zur Existenzsicherung aus-
reichen.
Im Prinzip müssen alle Arbeitsplät-
ze Männern und Frauen offenste-
hen. Schwerarbeit ist so weit wie
möglich durch technische Hilfs-
mittel zu erleichtem, mit dem Ziel,
die entsprechende Tätigkeit auch für
körperlich weniger Leistungsfähige
zumutbar zu machen.
4. In den GAV sind insbesondere für
grössere Betriebe Kriterien der
Lohnfestsetzung und Grundsätze
für die Arbeitsplatzbewerbung und
für deren periodische Überprüfung
festzuhalten.
Periodisch zu überprüfen sind auch
die Zulagen. Von ihnen profitieren
nach wie vor in vielen Fällen
hauptsächlich die Männer. Zulagen
(mit Ausnahme der Kinderzulagen,
die aber geschlechts- und zivil-
standsneutral sein müssen, sowie

von allfälligen Ortszulagen) sollten
daher zum mindesten nicht aufge-
stockt, sondern nach Möglichkeit in
die Grundlöhne eingebaut werden.
Dies auch im Interesse der Lohn-
transparenz. Die Erhöhung beste-

hender und die Einführung neuer
Sonderzulagen ist kein Ersatz für die

Anhebung der Grundlöhne! Auf
bestehende Zulagen als Lohnbe-
standteile hat dagegen bei gleichen
Voraussetzungen selbstverständ-
lieh auch das Teilzeitpersonai an-

teilmässig Anspruch.
5. Ausser in reinen Männerbetrie-
ben sind Frauen bei allen Ver-

handlungen und Vorberatungen
über den GAV, über die Einteilung
der Lohn- und Funktionsgruppen
sowie bei der Arbeitsplatzbewer-
tung beizuziehen. Potentiellen Mit-
gliedern von Betriebskommissio-
nen (Frauen und Männern) sind

geeignete Kurse anzubieten. Dabei
ist besonders bei Frauen die

Mitgliedschaft in der Gewerkschaft
nicht als Bedingung zur Kursteil-
nähme, wohl aber als anzustreben-
des Ziel zu setzen. Auf Familien-
pflichten ist bei der Festlegung der
Kurstermine Rücksicht zu nehmen.
Als Grundsatz soll gelten: Die
Parität in Kommissionen ist erst
erreicht, wenn auch die Frauen
mindestens proportional zu ihrem
Anteil an der Gesamtbelegschaft
vertreten sind.
6. Gesamtarbeitsverträge, aber auch

Einzelverträge dürfen keine Be-

Stimmungen enthalten, welche den

Beschäftigten Stillschweigen über
ihren Verdienst auferlegt. Löhne
sind kein Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnis. Kolleginnen und Kolle-
gen sind vielmehr durch geeignete
Mittel (Anschläge am schwarzen
Brett, mündliche Propaganda, Arti-
kel und Aufrufe in der Verbands-

presse u.a.m.) zu ermuntern, offen
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über ihre Löhne zu sprechen. Die
Unternehmen haben kein Recht auf
Geheimhaltung der Löhne, die Ar-
beitnehmerlnnen dagegen ein
Recht, davon zu reden und damit
ungerechtfertigte Lohnunterschie-
de aufzudecken. Nötigenfalls ist
dieser Rechtsanspruch zum Inhalt
einer Kampagne zu machen.
7. Es empfiehlt sich auf alle Fälle,
zu erneuernde oder neu abzu-
schliessende Gesamtarbeitsverträ-

ge sowie Zusatzprotokolle, Regle-
mente usw. vor der Unterzeichnung
dem SGB zur Begutachtung zu un-
terbreiten. Damit erhält der SGB
auch die nötigen Informationen, um
seinen Auftrag erfüllen zu können,
Verbände und Öffentlichkeit perio-
disch über den Stand der Lohn-
angleichung zu informieren.
8. In grösseren Unternehmen und/
oder branchenweise ist auf dem

Vertragsweg die Schaffung von
Beratungs- und Schlichtungsstellen
zur Förderung der Lohngleichheit
anzustreben. Diese haben Kriterien
für die Gleichwertigkeit der Arbeit
in der betreffenden Branche zu
entwickeln. Sie sind von den Ver-
tragsparteien bei Lohnverhand-
lungen oder bei der Schlichtung von
Lohnstreitigkeiten beizuziehen.
9. Es sind paritätische Kommissio-
nen einzusetzen, welche den Stand
der Lohnangleichung laufend ver-
folgen. Die Mitglieder der Bera-

tungs- und Schlichtungsstelle sind
dabei ebenfalls anzuhören.
10. Um Chancengleichheit und

Aufstiegsmöglichkeiten zu fördern,
müssen vermehrt Möglichkeiten für
die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung von Frauen geschaffen wer-
den. Auf Betriebs- und Branchene-
bene sind Förderungsprogramme
auszuarbeiten, und deren Realisie-

rung ist zu überwachen. Die Pro-

gramme müssen flexibel genug
sein, um auf die unterschiedliche

Vorbildung und zeitliche Belastung
der zu fördernden Frauen Rücksicht
zu nehmen.

Positive Aktionen

Eine innergewerkschaftliche Strate-

gie zur Gleichstellung von Frau und
Mann

Deshalb fordert der SGB eine aktive
Öffnung der Gewerkschaften ge-
genüber den Frauen. Frauenforde-

rungen sind prioritär zu behandeln
und durchzusetzen. Ganz besonders
achten der SGB und die ihm an-
geschlossenen Verbände darauf,
Frauen als Frauen anzusprechen,
und sie stärken bewusst ihre
Stellung innerhalb der Gewerk-
schaft.
1 Der SGB setzt sich zum Ziel, bis
zum Jahr 2000 70'000 Frauen als

Mitglieder in den SGB-Verbänden
zu haben, und fordert die Verbände
auf, für ihren Rekrutierungsbereich
ein entsprechendes Ziel zu formu-
lieren. Ein Teil der Mitgliederwer-
bung wird konsequent auf Frauen

ausgerichtet.
2 Frauenanliegen sind in den

Aktionsprogrammen als Prioritäten
aufzuführen und in den Verhandlun-

gen mit den Arbeitgebern auch

prioritär zu vertreten. Die Verbände
stellen den Verhandlungsdelegatio-
nen eine Checkliste zur Verfügung.
3 Frauen sind als Frauen anzuspre-
chen. Alle Informationen (Einla-
düngen, Broschüren, Stellungnah-
men usw.) sollen Frauen miteinbe-
ziehen: angefangen bei der Sprache,
über die Gestaltung bis zu den
Inhalten. Ausnahmen darf es nur
dort geben, wo tatsächlich keine
Frauen arbeiten.
4 Frauen betreuen Frauen. Die Ver-
bände sorgen dafür, dass in allen
Regionen die berufstätigen Frauen
in ihrer Branche Frauen als An-
Sprechpartnerinnen finden.
5 Alle Verbände richten Frauen-
kommissionen ein. Sie erhalten
direktes Antragsrecht an die Ent-
Scheidungsgremien sowie die Mög-
lichkeit eingeräumt, im Rahmen der
Grundsätze der Verbands- und
SGB-Politik selbständig öffentlich
aufzutreten.
6 Zur Beratung und Unterstützung
von Frauen in Beruf und Gesell-
schaft werden gewerkschaftliche
Frauenberatungsstellen eingerich-
tet.
7 Das Bildungsangebot für Frauen
ist auszubauen und insbesondere auf

aktive Gewerkschafterinnen in den
Betrieben auszurichten. Jeder Mit-
gliederverband setzt eine minde-
stens zu 50% aus Frauen bestehende
Ad-hoc-Kommission ein, deren

Aufgabe es ist, einen Aktionsplan
zur Bildungsförderung der Frauen
im Verband auszuarbeiten und dem

zuständigen Leitungsgremium zur
Bewilligung vorzulegen. Auch soll
das Thema «Frauen in den Gewerk-
Schäften» im Bildungsangebot für
Männer und Frauen aufgegriffen
werden.
8 Der bezahlte Bildungsurlaub für
gewerkschaftliche Aktivitäten ist in
den Gesamtarbeitsverträgen zu
verankern oder auszubauen.
9 Für den Anteil der Frauen in den

Beschlussgremien der Gewerk-
Schäften und in ihren leitenden
Positionen stellen die Gewerkschaf-
ten sich quantitative Mindestziele,
die je nach Ausgangssituation ihre

Stellung verbessern (Frauenanteil
entsprechend ihrem Anteil inner-
halb der Organisation bzw. inner-
halb des Organisationsfeldes des

Verbandes bzw. Parität).
10 Der SGB und die Verbände
setzen sich für eine neue Arbeitstei-
lung zwischen Frauen und Männern
im privaten Bereich ein, insbeson-
dere durch Bildung, Öffentlich-
keitsarbeit und politische Stellung-
nahmen.

11 Die Gewerkschaften als Arbeit-
geberinnen
Für Angestellte in den Gewerk-
Schaftssekretariaten stellen wir eine

weitgehende geschlechtshierarchi-
sehe Arbeitsteilung fest. Männer
sind meist politische Sekretäre oder
Sachbearbeiter, weibliche Ange-
stellte haben vielfach zudienende,
ausführende Funktionen. Ein gros-
ses Potential an Wissen und Er-
fahrungen wird dadurch nicht
genutzt, und viele qualifizierte Mit-
arbeiterinnen bleiben unterfordert.
Ziel ist: Die hierarchische Arbeits-
teilung in den Gewerkschaften soll
aufgeweicht, der Zugang zu den
verschiedenen Funktionen durch-
lässiger werden.

11 Es sind Laufbahnmöglichkeiten
für das administrative Personal zu
schaffen.
12 Bei der Besetzung von haupt-
amtlichen Stellen wie politischer
Sekretär/in oder Funktionär/in ist
zuerst zu prüfen, ob Kolleginnen,
die als Verwaltungsangestellte be-

schäftigt sind, für die Tätigkeit
qualifiziert werden können.
13 Zur Aufstiegsqualifizierung ist
ein spezielles Kursprogramm zu-
sammenzustellen.
14 Bei Neueinstellungen sind Frau-

en bei gleicher Qualifikation zu

bevorzugen, bis die Parität erreicht
ist.
15 Die Arbeitsbedingungen für das

administrative Personal sollen
mindestens dem besten Gesamtar-

beitsvertrag eines Verbandes ent-

sprechen.
16 Es sind Teilzeitstellen auf allen
Stufen des Personals zu schaffen.
Gewerkschaftsarbeit und Familien-

pflichten müssen vereinbar sein. Im
Anschluss an den Mutterschaftsur-
Iaub ist ein Elternurlaub für Männer
und Frauen zu gewähren, der zu-
mindest teilweise bezahlt wird.
17 Der SGB und seine Verbände
stellen sicher, mit ihren Pensions-

kassenregelungen der Stellung der
Frau Rechnung zu tragen, so dass,

im Hinblick auf Teilzeitarbeit, Ar-
beitsunterbrüche und Begünstigung
eines allfälligen Lebenspartners/
einer Lebenspartnerin die Gleichbe-

rechtigung durchgesetzt wird.
18 Die gewerkschaftliche Organi-
sierung der Angestellten und die

Schaffung von Personalkommissio-

nen sind sicherzustellen. Sie erhal-

ten innerhalb des Gewerkschaftsbe-
triebs Informations-, Mitsprache-
und Mitbestimmungsrechte. Frauen

sind in den Personalkommissionen

angemessen zu vertreten.

III Durchsetzung und Kontrolle
19 Zur Durchsetzung treffen ins-
besondere die Verbände und die
kantonalen Gewerkschaftsbünde
die nötigen Massnahmen und er-
arbeiten ein Frauenförderungspro-
gramm für ihren Bereich.

I Die Gewerkschalten als

Frauenbefreiungsbewegung
Frauen sind wichtig für die Zukunft
der Gewerkschaften - und Gewerk-
Schäften sind wichtig für die Durch-
Setzung der Anliegen der Frauen.
Die Bedeutung und Zahl der Frauen

steigt in den SGB-Verbänden
(1989: 55 ' 148 Frauen) - aber sie

steigt zu langsam, und der gesamte
Anteil ist noch immer zu gering.
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